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Vollzug von Vorschriften des EU-Tiergesundheitsrechtsaktes sowie des Tier-
gesundheitsgesetzes (TierGesG) und der Verordnung zum Schutz gegen die Geflü-
gelpest (Geflügelpest-Verordnung); 
 
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 
2 und Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) der Verordnung (EU) 2016/429  

- i.V.m. § 6 Abs. 2 sowie § 14a Abs. 1 Satz 1 und § 13 Abs. 5 der Geflügelpest-Verordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2018 (BGBl. I S. 1665) sowie 

- i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.05.2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung sowie 

- i.V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (LStVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1 - 62), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 27.04.2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist sowie 

i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veteri-
närdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (GDVG) 
vom 24.07.2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist,  
 
erlässt das Landratsamt Dillingen a.d.Donau folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :  
 
 

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Dillingen a.d.Donau vom 08.12.2021, veröf-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 57 des Landkreises Dillingen a.d.Donau am 08.12.2021 (147. 
Jahrgang), in der verschiedene seuchenhygienische Maßnahmen (z.B. verstärkte Biosi-
cherheitsmaßnahmen, ein Verbot der Durchführung von Geflügelausstellungen, -märkten 
und -schauen sowie ein Verbot der Fütterung von bestimmten Wildvögeln) zum Schutz vor 
einer Einschleppung der Geflügelpest in Haus- und Nutzgeflügelbestände im Gebiet des 
Landkreises Dillingen a.d.Donau verfügt worden sind, wird mit sofortiger Wirkung aufgeho-
ben. 

 
2. Für den Erlass dieser Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

Hinweise:  
 

mailto:vorzimmer@landratsamt.dillingen.de
https://www.landkreis-dillingen.de/


- Unabhängig von der Aufhebung der verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen weist das Bay-
erische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) darauf hin, dass zum 
Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Präventions- und Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin von hoher Bedeutung ist. Es ist 
auch weiterhin erforderlich, dass diese Schutzvorkehrungen strikt eingehalten werden. Be-
sondere Vorsicht ist hierbei für Tiere mit Auslauf bzw. in Freilandhaltung angebracht. Auch 
außerhalb größerer Seuchengeschehen ist der direkte Kontakt von Haus- und Nutzgeflügel 
zu Wildvögeln, v. a. Wassergeflügel, bestmöglich zu verhindern. Entsprechende Vorsicht 
ist zudem beim Handel mit Lebendgeflügel, im Reisegewerbe und beim innergemeinschaft-
lichem Verbringen angezeigt. 

 
- Die vorbezeichnete Allgemeinverfügung kann auf der Homepage des Landkreises Dillingen 

a.d.Donau (www.landkreis-dillingen.de) unter der Rubrik / Aktuelles & Kurzinfos / Amtsblatt 
eingesehen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe Klage erhoben werden beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 

Postfachanschrift: 11 23 43 in 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4 in 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung sowie zur Allgemeinverfügung: 

 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!   

 Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) entnommen 
werden. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  

 Laut Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
muss lediglich der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht 
werden. Die Verfügung kann mit Begründung im Nebengebäude des Landratsamtes Dillin-
gen a.d.Donau (Fachbereich Veterinärwesen & gesundheitlicher Verbraucherschutz) nach 
telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefon-Nr. 09071/51-280 eingesehen werden 
(Große Allee 25, 89407 Dillingen a.d.Donau, 1. Stock, Zimmer 105). 

 
 
Landratsamt Dillingen a.d.Donau 
Fachbereich 23 - Veterinärwesen 
Dillingen a.d.Donau, den 06.05.2022 
 
Alefeld 
Regierungsdirektor 
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Dillingen a.d.Donau, 6. Mai 2022 
Leo Schrell, Landrat 
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